
Einlassungen des Beschuldigten den Anforderungen an 
das für den Erlaß eines Strafbefehls erforderliche Ge
ständnis entsprechen. Das ist der Fall, wenn der Be
schuldigte in seinen Aussagen die Tatbestandsmäßig- 
keit der den Gegenstand der Beschuldigung bildenden 
Handlung in den wesentlichen Punkten bestätigt und 
die Aussage insoweit nicht im Widerspruch zum Ge
samtergebnis der Ermittlungen steht. Aussagen, die 
unvollständig oder widersprüchlich sind, können nicht 
als'für den Erlaß eines Strafbefehls ausreichendes Ge
ständnis angesehen werden.
BG Halle. Urt. vom 24. April 1912 — Hass. S 2/72.

Gegen den nicht vorbestraften Verurteilten wurde auf 
Antrag des Staatsanwalts wegen vorsätzlicher Körper
verletzung (Vergehen nach § 115 Abs. 1 StGB) mit Straf
befehl eine Geldstrafe von 250 M festgesetzt, weil er 
einen Schrankenwärter mit der Faust niedergeschlagen 
hatte.
Der Direktor des Bezirksgerichts hat zugunsten des Ver
urteilten die Kassation des Strafbefehls wegen Geset
zesverletzung beantragt. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Der Strafbefehl verletzt das Gesetz durch fehlerhafte 
Anwendung der §§ 270 ff. StPO.
Dem Erlaß eines Strafbefehls hat die sorgfältige Prü
fung der in § 270 Abs. 1 und 2 StPO bezeichneten ge
setzlichen Voraussetzungen vorauszugehen. Danach ist 
insbesondere zu prüfen, ob das Verhalten des Beschul
digten, wie es in dem vom Staatsanwalt vorgelegten 
Strafbefehlsentwurf bezeichnet wird, den Tatbestand 
eines Vergehens erfüllt, ob hierfür unter Berücksichti
gung des aktenkundigen Ermittlungsergebnisses hin
reichender Tatverdacht gegeben ist, inwieweit ein sol
cher vom Geständnis des Beschuldigten getragen wird 
und ob eine Übergabe der Sache an ein gesellschaft
liches Gericht nicht zweckmäßig oder nicht möglich ist 
(vgl. Beschluß des Präsidiums des Obersten Gerichts 
zur Anwendung der Geldstrafe und des Strafbefehls
verfahrens vom 9. Juli 1971, NJ-Beilage 6/71 zu 
Heft 15).
Aus dieser Regelung folgt, daß als Voraussetzung für 
den Erlaß eines Strafbefehls an die Aufklärung des 
Sachverhalts keine geringeren Anforderungen gestellt 
werden dürfen, als in einem Strafverfahren, in dem 
eine gerichtliche Hauptverhandlung durchgeführt wird 
(vgl. BG Halle, Urteil vom 12. April 1971 — Kass. S 5/71 
— NJ 1971 S. 462). Der Umfang der Ermittlungen wird 
auch in einem Strafbefehlsverfahren von § 101 StPO be
stimmt, wonach insbesondere die Art und Weise der 
Begehung der Straftat, ihre Ursachen und Bedingun
gen, der entstandene Schaden, die Beweggründe für 
das Handeln des Täters und die Schwere seiner Schuld 
aufzuklären sind.
Jede Oberflächlichkeit in den Ermittlungen und bei 
der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlaß eines 
Strafbefehls widerspricht dem Grundsatz des sozialisti
schen Strafrechts, Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit im 
großen wie im kleinen strikt zu gewährleisten. Dem 
steht nicht entgegen, daß die Verfahren rationell, ziel
strebig und mit dem geringsten, zur Erforschung der 
Wahrheit aber notwendigen Aufwand durchzuführen 
und abzuschließen sind. Diese rationelle Verfahrens
weise entbindet das Gericht nicht von der eigenen Ver
antwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Strafbefehle als gerichtliche Entscheidungen. Dabei ist 
zu beachten, daß auch bei einem Strafbefehl der Ge
genstand des Verfahrens durch den Antrag des Staats
anwalts bestimmt wird. Das Gericht hat demnach zu 
prüfen, welche Handlungen Gegenstand des Strafbe
fehlsverfahrens sind, durch welche objektiven und sub

jektiven Umstände die Tatbestandsmäßigkeit des Han
delns begründet wird und welche Alternative des ge
setzlichen Straftatbestands durch das Handeln des Be
schuldigten erfüllt ist. Insoweit sind die Anforderun
gen an einen Strafbefehl in § 272 StPO verbindlich ge
regelt (vgl. auch S c h l e g e l  /  P o m p o e s ,  NJ 1971 
S. 606 ff.).
Bei der Prüfung des hinreichenden Tatverdachts ist 
das Kreisgericht richtig davon ausgegangen, daß sich 
der Zeuge D. als Verantwortlicher für die Einhaltung 
der Ordnung und Sicherheit im Bereich des Schran
kenpostens zu Recht um die Unterbindung einer vom 
Verurteilten begangenen Ordnungswidrigkeit bemüht 
hat und daß er insoweit bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgabe vor unberechtigten Angriffen geschützt wer
den muß. (Wird ausgeführt.)
Weiterhin wäre zu prüfen gewesen, ob die Einlassun
gen des Verurteilten den Anforderungen an das für den 
Erlaß eines Strafbefehls erforderliche Geständnis ent
sprechen. Ein solches liegt nur dann vor, wenn der Be
schuldigte in seinen Aussagen die Tatbestandsmäßig
keit der den Gegenstand der Beschuldigung bildenden 
Handlung in den wesentlichen Punkten bestätigt und 
die Aussage insoweit nicht im Widerspruch zum Ge
samtergebnis der Ermittlungen steht. Aussagen, die 
insoweit unvollständig oder widersprüchlich sind, kön
nen nicht als für den Erlaß eines Strafbefehls ausrei
chendes Geständnis angesehen werden.
Im vorliegenden Verfahren ist der Verurteilte über 
die Art und Weise, die Intensität und den Umfang der 
von ihm begangenen Tätlichkeiten nicht gehört wor
den. Auch der Geschädigte wurde dazu und zu den 
eingetretenen Folgen nicht vernommen. Darüber hin
aus enthalten die Einlassungen des Verurteilten und 
die Aussagen des Geschädigten widersprüchliche An
gaben über den unmittelbaren Anlaß der tätlichen Aus
einandersetzung. So erklärte der Verurteilte in seiner 
Vernehmung vor der Deutschen Volkspolizei, es sei 
kurz vor dem Bahnwärterhäuschen zu einem „Hand
gemenge“ zwischen ihm und dem Schrankenwärter ge
kommen. Beide seien dabei zu Boden gestürzt, und 
erst dann habe er mit der Faust so lange auf den Wär
ter eingeschlagen, bis er frei gewesen sei und sich habe 
entfernen können. Der Zeuge dagegen erklärte, der 
Verurteilte habe kurz vor dem Wärterhäuschen begon
nen, sich loszureißen, sofort mit den Fäusten auf ihn 
eingeschlagen und ihn dabei wiederholt am Kopf und 
im Gesicht getroffen. Der Verurteilte habe auch dann 
weiter auf ihn eingeschlagen, als er bereits am Boden 
lag. Die erwähnten Feststellungen und die Klärung der 
Widersprüche wären nicht nur für die rechtliche Beur
teilung des dem Beschuldigten zur Last gelegten Ver
haltens erforderlich gewesen, sondern ebenso für den 
Ausspruch einer den Grundsätzen der Strafzumessung 
(§ 61 StGB) entsprechenden Maßnahme der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit, die auch in einem Strafbe
fehl in vollem Umfang beachtet werden müssen. Des
halb war es fehlerhaft, den hinreichenden Verdacht 
einer Straftat nach § 115 Abs. 1 StGB zu bejahen.
Aus den dargelegten Gründen hätte das Kreisgericht 
vom Erlaß des Strafbefehls absehen und die Sache an 
den Staatsanwalt zurückgeben müssen (vgl. OG, Be
schluß vom 9. Juli 1971, Ziff. 3.1.). Der Strafbefehl war 
daher wegen Gesetzesverletzung gemäß §311 Abs. 1 
und 2 Ziff. 1 StPO aufzuheben und die Sache gemäß 
§ 322 Abs. 2 StPO an das Kreisgericht zurückzuverwei
sen. Dieses hat sie nunmehr gemäß § 271 Abs. 2 StPO 
an den Staatsanwalt des Kreises zurückzugeben (§ 324 
StPO).
Sollte nach vollständiger Aufklärung des Sachverhalts 
erneut Antrag auf Erlaß eines Strafbefehls gestellt wer
den, wird das Kreisgericht wie in jedem anderen Straf-
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